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Zürich, dcn 8 . Juli 1968 

I n t e r p e l l a t i o n Dr. Hans M e i s s e r Z ü r i e h 

Bei der notwendigen Unterdrückung der jcdcr demokratischen Rechts

ordnung Hohn sprechenden A!~tionen gewisscr Jugcndlicher haben leider 

auch Stndtpolizisten den Weg der Legalitat verlassen und im Stil 

totalitarer Systeme wehrlose Verhaftete im Globus- Gebaude und im 

Gebaude der Hauptwache~ abgeschirmt von der Zeugenschaft des Publikums 

und im Dcckmantel ihrer Anonymitat, brutal zusammengeschlagcn. Diese 

rechtsbrccherischen Racheakte, verübt ohne Rücksicht auf Schuld oder 

Unschuld der aus der Menge hcrausgegriffenen Menschen, lassen sich 

mit dem harten Zuschlagen der Polizei auf der Strasse, das Notwehr

charakter hatte, nicht vergleichen. 

1lisshandlungen Wehrloser im schützenden Bunker verletzen die Menschen

rechte, unsere Verfassung und den Eid , den auch die schuldigen Polizei

beamten abgelegt haben. Diese wcnigen pflichtvergessenen Polizisten 

schadigcn den Ruf ihrer pflichtgetreuen Kollegen in gleicher Weise 

wie die stcinewerfenden Jugcndlichen das Ansehen der Jugend schadigen. 

Es liegt nicht zuletzt im Interesse der erdrückenden Mehrheit der 

pflichtgotreuen Polizeibeamten) dass Ausschreitungen dieser Art vcr

hindert und bestraft werden. 

!eh frage den Regierunesrat an, welche Massnahmen er zu treffen gedenkt, 

um in der Stadtpolizei Zürich eine Ordnung zu schaffen, welche Rechts

vcrletzungen von Stadtpolizisten vcrhindert und die Ermittlung Fehlbarcr 

gewahrleistet. 
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